
Satzung 
 

Des Vereins der Fˆrderer und Freunde der Schweizerhof- Grundschule e. V. 
 

(Fˆrderverein Schweizerhof- Grundschule) 
 

In der letzten Fassung vom M‰rz 2012 
 
 
 
ß 1 Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein f¸hrt den Namen Verein der Fˆrderer und Freunde der Schweizerhof- Grundschule e. V. 
(Fˆrderverein Schweizerhof- Grundschule) und hat seinen Sitz in der Leo- Baeck- Str. 28- 30, 14167 
Berlin. Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen. 
 
ß 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Zweck des Vereins 
 

 Die ideelle und materielle Fˆrderung der Sch¸ler der Schweizerhof- Grundschule sowie der 
Schule selbst, insbesondere ihrer wissenschaftlichen, musischen, sportlichen, 
gemeinschaftsfˆrdernden und sozialen Einrichtungen und Initiativen, 

 
 Die Fˆrderung begabter sowie die Unterst¸tzung bed¸rftiger Sch¸ler, die Anerkennung 

besonderer Sch¸lerleistungen und eines besonderen Einsatzes f¸r die Schulgemeinschaft. 
 
(2) Sie Arten und der Umfang der unter Absatz 1 genannten Fˆrderungen sind einzelfallbezogen vom     
amtierenden Vorstand zu beschlieflen. ‹ber die jeweiligen Beschl¸sse hat der Vorstand auf der     
kommenden ordentlichen Mitgliederversammlung zu berichten.  
 
(3) Die f¸r das Erreichen der Zwecke und Ziele erforderlichen Mittel stellt der Verein durch Beitr‰ge,     
Spenden und Erlˆse aus Veranstaltungen auf Beschluss des Vorstandes bereit. 
 
ß 3 Gemeinn¸tzigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschliefllich und unmittelbar gemeinn¸tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
ÑSteuerbeg¸nstigte Zweckeì der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Verein ist selbstlos t‰tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins d¸rfen nur f¸r die satzungseigenen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauflˆsung 
erfolgt keine R¸ckerstattung etwaiger eingebrachter Vermˆgenswerte. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverh‰ltnism‰flig hohe Verg¸tungen 
beg¸nstigt werden. 

 
(3) Wer T‰tigkeiten im Dienst des Vereins aus¸bt, kann hierf¸r durch entsprechenden 
Vorstandsbeschluss im Rahmen der haushalts¸blichen Mˆglichkeiten als Aufwandsentsch‰digung 
nach ß 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) eine Verg¸tung erhalten. 

 
 

ß 4 Mitglieder 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede nat¸rliche oder juristische Person werden, die sich der 
Schweizerhof- Grundschule verbunden f¸hlt und die bereit ist, die Ziele und Zwecke des Vereins zu 
fˆrdern.  
 



 
(2) Mitglieder mit Stimmrecht kˆnnen werden 

 Gegenw‰rtige und ehemalige Sch¸ler/innen, 
 Eltern von Sch¸lern, auch ehemaligen Sch¸lern, 
 Aktive und ehemalige Lehrkr‰fte der Schule. 

 
(3) Alle anderen nat¸rlichen und juristischen Personen kˆnnen als fˆrdernde Mitglieder ohne 
Stimmrecht aufgenommen werden. 
 
(4) Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch formlose schriftliche Beitrittserkl‰rung an den Vorstand 
und mit der Annahme und schriftlichen Best‰tigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand. Mit der 
Aufnahme sind die Mitglieder zur Entrichtung des festgesetzten j‰hrlichen Mitgliedsbeitrages nach ß 6 
verpflichtet.  
 
(5) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages bedarf keiner Begr¸ndung. Die Ablehnung ist dem 
Antragstellenden schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Die Mitglieder m¸ssen dem Vorstand ƒnderungen ihrer Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse) umgehend mitteilen. 
 
ß 5 Dauer der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, bei juristischen Personen durch rechtskr‰ftige Auflˆsung 
und rechtskr‰ftiges Erlˆschen, ferner durch freiwilligen Austritt und durch Ausschlieflung. In den 
vorgenannten F‰llen ist der Mitgliedsbeitrag f¸r das laufende Gesch‰ftsjahr zu entrichten, oder wenn 
er bereits geleistet wurde, verfallen. 
 
(2) Der freiwillige Austritt kann nur unter Einhaltung einer mindestens zweimonatigen K¸ndigungsfrist 
Zum Ende des Gesch‰ftsjahres schriftlich erkl‰rt werden. 
 
(3) ‹ber einen Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet der Vorstand. Der 
Ausschluss darf nur darauf gest¸tzt werden, dass das ausgeschlossene Mitglied den Zielen des 
Vereins zuwider gehandelt hat. Dem ausgeschlossenen Mitglied ist der Ausschluss schriftlich und 
unter Begr¸ndung mitzuteilen. Gegen den Beschluss des Vorstandes ¸ber einen Ausschluss kann der 
Ausgeschlossene binnen 4 Wochen beim Vorstandsvorsitzenden schriftlich Einspruch einlegen, ¸ber 
den die Mitgliederversammlung nach ß 9 mit einfacher Mehrheit entscheidet. 
 
(4) Bei ihrem Austritt erhalten die Mitglieder keinerlei R¸ckerstattungen von bereits geleisteten 
Mitgliedsbeitr‰gen. Gleiches gilt f¸r den Fall von Satzungs‰nderungen mit Auswirkung auf die 
Mitgliedsbeitr‰ge. 
 
ß 6 Mitgliedsbeitr‰ge/ Spenden 
 
(1) Die Hˆhe des Jahresmitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen und 
hinreichend bekanntgegeben. 
 
(2) Der Mitgliedsbeitrag f¸r das laufende Gesch‰ftsjahr ist bis sp‰testens zum 31.M‰rz des laufenden 
Gesch‰ftsjahres, f¸r neu aufgenommene Mitglieder innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der 
Aufnahmebest‰tigung f‰llig. F‰llige Betr‰ge sind unaufgefordert auf das benannte Konto des Vereins 
mit dem Vermerk zum Zahlungsgrund ÑMitgliedsbeitrag f¸r das JahrÖ/ Spendeì zu entrichten. 
 
(3) ‹ber den g¸ltigen Mitgliedsbeitrag hinaus kˆnnen Mitglieder und Nichtmitglieder Betr‰ge in 
beliebiger Hˆhe an den Verein spenden. ‹ber die Annahme einer Spende entscheidet der 
Vereinsvorstand. 
 
(4) Mitglieder, welche mindestens das 25fache des zum Zeitpunkt der Entrichtung g¸ltigen 
Jahresmitgliedsbeitrages spenden, erhalten die Ehrenbezeichnung eines ÑStiftersì. Sie lˆsen damit 
alle weiteren Beitragsleistungen f¸r dauernd ab. 
Nichtmitglieder, welche mindestens das 25fache des zum Zeitpunkt der Entrichtung g¸ltigen 
Jahresmitgliedsbeitrages spenden, erhalten die Ehrenbezeichnung eines ÑStiftersì.  
 



(5) ‹ber geleistete Spenden werden, wenn uns solange der Verein als gemeinn¸tzig anerkannt ist, 
innerhalb von vier Wochen nach Zahlungseingang auf Antrag Spendenquittungen ausgestellt, sofern 
der gespendete Betrag 50 Ä ¸bersteigt und in bar erfolgt. 
 
ß 7 Gesch‰ftsjahr 
 
Das Gesch‰ftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Gesch‰ftsjahr ist das Kalenderjahr 1997. 
 
ß 8 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 

 dem/ der Vorsitzenden, 
 seinem/ seiner Stellvertreter/ in, 
 dem/ der Schriftf¸hrer/ in 
 dem/ der Kassenwart/ in 
 Beisitzer(n), die bei Bedarf berufen werden kˆnnen. 

 
(2) Der Vorstand wird jeweils f¸r ein Jahr in der Mitgliederversammlung nach ß 9 mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gew‰hlt. Seine Amtszeit dauert bis zur Wahl eines 
neuen Vorstandes nach ß 9. Eine Wiederwahl ist mˆglich. 
 
(3) Der neugew‰hlte Vorstand ist verpflichtet, unverz¸glich die durch die Neuwahl des Vorstandes 
eingetretene Ver‰nderung in der Vereinsf¸hrung im Vereinsregister ‰ndern zu lassen. 
 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied w‰hrend seiner Amtszeit aus, so kann sich der verbleibende 
Vorstand bis zur n‰chsten Mitgliederversammlung durch Zuwahl erg‰nzen. Scheidet mehr als ein 
Vorstandsmitglied w‰hrend der Amtszeit aus, so ist eine Zuwahl durch eine unverz¸glich 
anzuberaumende auflerordentliche Mitgliederversammlung erforderlich. 
 
(5) Der Vorstand verwaltet das Vermˆgen des Vereins. Einnahmen und Ausgaben sind unter 
Aufbewahrung der Belege chronologisch aufzuzeichnen. Am Ende des Gesch‰ftsjahres ist eine 
Vermˆgensaufstellung vorzunehmen, die vom Kassenf¸hrer und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern 
zu unterzeichnen ist. 
 
(6) Vorstandsbeschl¸sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimmgleichheit gilt als Ablehnung. 
Der Vorstand ist beschlussf‰hig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der 
Vorsitzende beruft den Vorstand ein, wenn es erforderlich ist oder zwei Vorstandsmitglieder es 
beantragen. 
 
(7) Gesetzliche Vertreter im Sinne des ß 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
gemeinsam oder einer von ihnen mit einem weiteren Vorstandsmitglied. 
 
ß 9 Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorstand muss einmal j‰hrlich innerhalb der ersten drei Monate des Gesch‰ftsjahres die     
ordentliche Mitgliederversammlung einberufen und durchf¸hren. 
 
(2) Der Vorstand kann auflerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Auf Verlangen eines     
Viertels aller Mitglieder ist er hierzu verpflichtet. 
 
(3) Die Einberufung zu Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich (per E-Mail oder Briefpost) durch 
den Vorstand mit einer Frist von vier Wochen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung. ‹ber die 
Versammlung ist eine vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und vom Schriftf¸hrer zu 
unterzeichnende Niederschrift anzufertigen. 
 
(4) Zu den Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung gehˆren insbesondere 

 die Entlastung des amtierenden Vorstandes nach Kassenpr¸fung, 
 die Neuwahl des Vorstandes, 
 die Wahl zweier Kassenpr¸fer, die der n‰chsten ordentlichen Mitgliederversammlung einen 

Kassenpr¸ferbericht zu erstatten haben, 
 Festlegung der Mitgliedsbeitr‰ge, 



 Die Verleihung von Ehrenmitgliedschaften, 
 ƒnderung der Satzung, 
 Die Auflˆsung des Vereins. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne R¸cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussf‰hig. Sie fasst ihre Beschl¸sse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Stimmenthaltungen und ung¸ltige Stimmen sind keine Gegenstimmen. Auf Antrag 
muss bei Wahlen geheim abgestimmt werden. 
 
ß 10 Satzungs‰nderung 
 
Eine ƒnderung der Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn die 
ƒnderung der Satzung als Tagesordnungspunkt vorgesehen ist und die beabsichtigte ƒnderung mit 
der Einladung und Bekanntgabe der Tagesordnung den Mitgliedern bekanntgegeben wurde. F¸r eine 
ƒnderung der Satzung einschliefllich der ƒnderung des Vereinszweckes ist eine æ- Stimmenmehrheit 
der bei der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. 
 
ß 11 Auflˆsung des Vereins 
 
Die Auflˆsung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, die zu 
diesem Zweck einberufen wurde. Es m¸ssen mindestens Dreiviertel der anwesenden Mitglieder der 
Auflˆsung zustimmen. 
Bei Auflˆsung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes f‰llt das 
Vermˆgen des Vereins an den jeweiligen Schultr‰ger der Schweizerhof- Grundschule mit der Auflage, 
es unmittelbar und ausschliefllich zu dem im ß 2 genannten gemeinn¸tzigen Zwecken zu verwenden. 
 
ß 12 Inkrafttreten 
 
Diese Neufassung der Satzung wurde auf einer Mitgliederversammlung nach ß 9 dieser Satzung am 
28.02.2000 beschlossen und tritt gem. ß 71 BGB mit Eintragung im Vereinsregister in Kraft. 
 


